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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 5. Juni bis 9. Juni 2023 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 6. Juni 2023

17.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
	 	 	 	 Liegenschaften,	Rathaus

17.00 Uhr  Bezirksvertretung Hüls, Ökumenische 
    Begegnungsstätte, Leuther Straße 19, 
    Einwohnerfragestunde gegen 17.30 Uhr

17.30 Uhr  Jugendhilfeausschuss, Seidenweberhaus

Mittwoch, 7. Juni 2023

10.00 Uhr  Seniorenbeirat, Großmarktkantine,
    Oppumer Str. 175

17.00	Uhr	 	 Bezirksvertretung	Ost,	Rathaus	Bockum,
    Uerdinger Str. 585, 
    Einwohnerfragestunde gegen 18 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DIE OFFENLEGUNG 
DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermes-
sung	und	das	Liegenschaftskataster	(Vermessungs-	und	Katas-
tergesetz	–	VermKatG	NRW,	GV.	NRW.2005	S.	174)	in	Verbindung	
mit	§	22	der	Verordnung	zur	Durchführung	des	Gesetzes	über	
die	 Landesvermessung	 und	 das	 Liegenschaftskataster	 vom	
25.10.2006	 (DVOzVermKatG	 NRW,	 GV.	 NRW.	 2006	 S.	 462)	 in	

den zurzeit gültigen Fassungen können umfangreiche Fortfüh-
rungen	des	Liegenschaftskatasters	durch	Offenlegung	bekannt	
gegeben werden.

In	 der	 Zeit	 vom	 01.05.2022	 bis	 zum	 31.04.2023	 wurde	 das	
Liegenschaftskataster	 im	 gesamten	 Gebiet	 der	 Stadt	 Kre-
feld hinsichtlich der Lagebezeichnungen berichtigt und die 
Personen- und Bestandsdaten wurden aufgrund von Eintra-
gungsnachrichten	des	Grundbuchamtes	 fortgeführt.	Weiterhin	
wurden in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes auf 
Grundlage von Feldvergleichen oder durch Auswertung von Fer-
nerkundungsdaten der Gebäudenachweis aktualisiert. 

Soweit hierzu keine Fortführungsmitteilungen erfolgt sind, bzw. 
diese Fortführungen nicht im Zusammenhang mit anderen Fort-
führungen bereits bekannt gegeben wurden, werden diese Än-
derungen hiermit bekannt gegeben.

Die	Offenlegung	findet	statt	in	der	Zeit	vom	12.06.2023	bis	ein-
schließlich	10.07.2023	beim	Oberbürgermeister	der	Stadt	Kre-
feld,	 Fachbereich	 Vermessung,	 Kataster	 und	 Liegenschaften,	
Friedrichstraße	 25	 in	 47798	 Krefeld,	 Erdgeschoss,	 Raum	 10,	
während	der	Dienststunden

Montag bis Freitag vormittags von  08:30 bis 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag nachmittags von 14:00 bis 17:30 Uhr

Während	 der	 Offenlegungszeit	 haben	 die	 betroffenen	 Eigen-
tümerinnen und Eigentümer, Erbbauberechtigten und Inhaber 
grundstücksgleicher	Rechte	Gelegenheit,	den	digitalen	Daten-
bestand	des	Liegenschaftskatasters	einzusehen	und	sich	über	
die	Fortführung	des	Katasternachweises	ihrer	Grundstücke	un-
terrichten zu lassen.

Mit	Ablauf	der	Offenlegung	tritt	das	fortgeführte	Liegenschafts-
kataster	an	die	Stelle	des	bisherigen	Katasternachweises.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen	die	in	der	Offenlegung	des	fortgeführten	Liegenschafts-
katasters	 nachgewiesenen	 Veränderungen	 kann	 innerhalb	
eines	 Monats	 nach	 Ablauf	 der	 Offenlegung	 Klage	 erhoben	
werden.	Die	Klage	ist	beim	Verwaltungsgericht	Düsseldorf,	Bas-
tionstraße	39,	 40213	Düsseldorf	 schriftlich	 einzureichen	oder	
zur	Niederschrift	des	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	 zu	
erklären. 

Die	Klage	kann	auch	durch	Übertragung	eines	elektronischen	
Dokumentes	 an	 die	 elektronische	 Poststelle	 des	 Gerichts	
erhoben	werden.	Das	elektronische	Dokument	muss	 für	die	
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer	 qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 der	 verantwor-
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tenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person	 signiert	 und	 auf	 einem	 sicheren	 Übermittlungsweg	
gemäß	§	55	a)	Absatz	4	VwGO	eingereicht	werden.	Die	tech-
nischen	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Übermittlung	 und	 die	
Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich 
nach	näherer	Maßgabe	der	Verordnung	über	die	technischen	
Rahmenbedingungen	des	elektronischen	Rechtsverkehrs	und	
über	das	besondere	elektronische	Behördenpostfach	(Elekt-
ronischer-Rechtsverkehr-Verordnung	 -	ERVV)	vom	24.11.2017	
(BGBl.	I	S.	3803)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.

Wird	die	Klage	durch	eine	Rechtsanwältin	oder	einen	Rechts-
anwalt,	eine	Behörde	oder	eine	juristische	Person	des	öffent-
lichen	 Rechts	 einschließlich	 der	 von	 ihr	 zur	 Erfüllung	 ihrer	
öffentlichen	 Aufgaben	 gebildeten	 Zusammenschlüsse	 erho-
ben,	muss	sie	nach	§	55	d)	Satz	1	VwGO	als	elektronisches	
Dokument	 übermittelt	werden.	 Dies	 gilt	 nach	 §	 55	 d	Satz	 2	
VwGO	auch	für	andere	nach	der	VwGO	vertretungsberechtig-
te	Personen,	denen	ein	sicherer	Übermittlungsweg	nach	§	55	
a)	Absatz	4	Satz	1	Nummer	2	VwGO	zur	Verfügung	steht.	 Ist	
eine	Übermittlung	aus	 technischen	Gründen	vorübergehend	
nicht	möglich,	bleibt	die	Übermittlung	nach	allgemeinen	Vor-
schriften	zulässig.	Die	vorübergehende	Unmöglichkeit	ist	bei	
der	Ersatzeinreichung	oder	unverzüglich	danach	glaubhaft	zu	
machen;	 auf	 Anforderung	 ist	 ein	 elektronisches	 Dokument	
nachzureichen.

Falls die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden	 sollte,	 würde	 dessen	 Verschulden	 Ihnen	 zugerechnet	
werden. 

Krefeld,	16.05.2023
Der	Oberbürgermeister
Im	Auftrag
gez.	Deike	Herrmann
Fachbereichsleiterin
Vermessung,	Kataster	und	Liegenschaften

INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLA-
NES NR. 772 – RHEINBLICK ZWISCHEN 
DUJARDINSTRASSE, HOHENBUDBERGER 
STRASSE UND RHEIN –

Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 30.05.2023

Der	Rat	der	Stadt	Krefeld	hat	in	seiner	Sitzung	am	28.02.2023	
beschlossen:

1. Über	die	 im	Bebauungsplanverfahren	vorgebrachten	Stel-
lungnahmen	 wird	 im	 Sinne	 der	 Begründung	 zur	 Vorlage	
entschieden.

2.	 Gemäß	§	10	Abs.	1	Baugesetzbuch	(BauGB),	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	03.11.2017	(BGBl.	I	S.	3634),	in	

der	derzeit	gültigen	Fassung	i.	V.	m.	§	41	der	Gemeindeord-
nung	für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	(GO	NRW)	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	14.07.1994	 (GV.	NW.	 
S.	666)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	der	Bebau-
ungsplan	Nr.	772	–	RheinBlick	zwischen	Dujardinstraße,	
Hohen-budberger	 Straße	 und	 Rhein	 –	 als	 Satzung	 be-
schlossen. 

3. Der	Begründung	nach	§	9	Abs.	8	BauGB	einschließlich	des	
Umweltberichtes	 nach	 §	 2a	 BauGB	 zum	 Bebauungsplan	 
Nr.	772	–	RheinBlick	zwischen	Dujardinstraße,	Hohenbud-
berger	Straße	und	Rhein	–	(Anlage	zur	Vorlage	Nr.	4037/22)	
wird zugestimmt.

Übereinstimmungsbestätigung

Es	wird	hiermit	gemäß	§	2	Abs.	3	der	Verordnung	über	die	öf-
fentliche	 Bekanntmachung	 von	 kommunalem	 Ortsrecht	 (Be-
kanntmachungsverordnung	-	BekanntmVO)	in	der	zurzeit	gülti-
gen	Fassung	bestätigt,	dass	der	Wortlaut	des	Beschlusstextes	
mit	dem	Beschluss	des	Rates	der	Stadt	Krefeld	vom	28.02.2023	
übereinstimmt	und	dass	gemäß	§	2	Abs.	1	und	2	BekanntmVO	
verfahren worden ist. 

Die	öffentliche	Bekanntmachung	des	Beschlusses	zur	Aufstel-
lung	 des	Bebauungsplanes	Nr.	 772	wird	 gemäß	§	 4	Bekannt-
mVO	in	Verbindung	mit	der	Hauptsatzung	der	Stadt	Krefeld	im	
Krefelder	Amtsblatt	hiermit	angeordnet.

Bekanntmachungsanordnung

Der	vorstehende	Beschluss	wird	hiermit	gemäß	§	10	Abs.	3	des	
Baugesetzbuches	 (BauGB)	 in	 der	 derzeit	 gültigen	 Fassung	 in	
Verbindung	mit	§	52	Abs.	2	der	Gemeindeordnung	für	das	Land	
Nordrhein-Westfalen	(GO	NRW)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	
und	 §	 2	 Abs.	 4	 Nr.	 1	 Bekanntmachungsverordnung	 (Bekannt-
mVO)	öffentlich	bekannt	gemacht.

Mit	dieser	Bekanntmachung	tritt	der	Bebauungsplan	Nr.	772	–	
RheinBlick	 zwischen	 Dujardinstraße,	 Hohenbudberger	 Straße	
und	Rhein	–	gemäß	§	10	BauGB	in	Kraft.

Der	Bebauungsplan	liegt	mit	der	Begründung	nach	§	10	Abs.	3 
und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB	beim	Oberbürgermeister	der	Stadt	Krefeld,	Fachbereich	
Vermessung,	Kataster	und	Liegenschaften,	Friedrichstraße	25,	
47798	Krefeld,	

montags- bis freitagvormittags  08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montags- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für	jedermann	zur	Einsicht	bereit;	über	den	Inhalt	wird	auf	Ver-
langen	ebenfalls	dort	Auskunft	erteilt.	Rechtskräftige	Bebau-
ungspläne	sind	auch	im	Geoportal	unter	dem	Link	https://geo-
portal-niederrhein.de/krefeld/bauenundplanen/	einsehbar.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in ei-
nem	Kartenausschnitt	dargestellt.
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Hinweise

Gemäß

a)	 §	44	Abs.	5	BauGB
b)	 §	215	Abs.	2	BauGB
c)	 §	7	Abs.	6	Satz	2	GO	NRW

wird	auf	die	folgenden	Rechtsvorschriften	hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	BauGB

Der	Entschädigungsberechtigte	kann	Entschädigung	verlangen,	
wenn	die	in	den	§§	39	bis	42	BauGB	bezeichneten	Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspru-
ches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung	schriftlich	bei	dem	Entschädigungspflichtigen	beantragt.

§	44	Abs.	4	BauGB

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei	Jahren	nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	die	in	Abs.	3	
Satz	1	bezeichneten	Vermögensnachteile	eingetreten	sind,	die	
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§	215	Abs.	1	BauGB

Unbeachtlich werden

1. eine	nach	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	BauGB	beachtliche	
Verletzung	der	dort	bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvor-
schriften,

2.	 eine	 unter	 Berücksichtigung	 des	 §	 214	 Abs.	 2	 BauGB	 be-
achtliche	 Verletzung	 der	 Vorschriften	 über	 das	 Verhältnis	
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach	§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	beachtliche	Mängel	des	
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung	schriftlich	gegenüber	der	Stadt	Krefeld	geltend	gemacht	
worden	sind;	der	Sachverhalt,	der	die	Verletzung	oder	

den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entspre-
chend,	wenn	Fehler	nach	§	214	Abs.	2a	BauGB	beachtlich	sind.

zu c): Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§	7	Abs.	6	Satz	1	GO	NRW

Die	Verletzung	 von	Verfahrens-	 oder	 Formvorschriften	der	Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs	 Monaten	 seit	 ihrer	 Verkündung	 nicht	 geltend	 gemacht	
werden, es sei denn

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der	Flächennutzungsplan	ist	nicht	ordnungsgemäß	öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der	Oberbürgermeister	hat	den	Ratsbeschluss	vorher	bean-
standet oder

d)	 der	Form-	oder	Verfahrensmangel	 ist	gegenüber	der	Stadt	
Krefeld	 vorher	 gerügt	 und	 dabei	 die	 verletzte	 Rechtsvor-
schrift	und	die	Tatsache	bezeichnet	worden,	die	den	Man-
gel ergibt.

Krefeld,	den	30.05.2023
Der	Oberbürgermeister
Frank Meyer
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BEKANNTMACHUNG
DES UMLEGUNGSAUSSCHUSSES 
FÜR DIE STADT KREFELD
Umlegung Nr. 68 – Bleichpfad III

Der	Umlegungsausschuss	für	die	Stadt	Krefeld	hat	für	das	Umle-
gungsverfahren	Nr.	68	-		Bleichpfad	III	für	die	Grundstücke

Gemarkung Krefeld, Flur 33, 
Flurstücke 220, 221, 222, 223, 224 und 265

in	seiner	Sitzung	am	07.11.2022	mit	Einverständnis	der	betrof-
fenen	Rechtsinhaber	einen	Beschluss	nach	§	73	BauGB	gefasst.

Der	Beschluss	ist	mit	der	Zustellung	der	Beschlussausfertigun-
gen	an	die	Beteiligten	am	01.03.2023	unanfechtbar	geworden.

Diese	Bekanntmachung	erfolgt	nach	§	71	BauGB	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	3.	November	2017	(BGBl.	I	S.	3634)	in	
der derzeit gültigen Fassung.

Die	Unanfechtbarkeit	des	Beschlusses	gilt	am	Tage	nach	ihrer	
Veröffentlichung	im	Krefelder	Amtsblatt	als	bekanntgegeben.

Mit	der	Bekanntmachung	tritt	der	Beschluss	in	Kraft.

Krefeld,	11.05.2023
gez. Herrmann
Die	Geschäftsführerin	

EINZIEHUNG VON PARKPLÄTZEN 
NÖRDLICH DES STADTHAUSES
Im	 Zuge	 des	 Verkaufs	 des	 denkmalgeschützten	 Stadthauses	
werden	 die	 nördlich	 unmittelbar	 angrenzenden	 14	 Parkplätze	
an	der	Girmesgath	gemäß	§	7	Abs.	2	Straßen-	und	Wegegesetz	
des	 Landes	 Nordrhein-Westfalen	 (StrWG	 NRW)	 ihre	 straßen-
rechtliche	öffentliche	Zweckbestimmung	verlieren.	

Bei	 der	 einzuziehenden	Verkehrsfläche	 handelt	 sich	 um	 eine	
297	 m²	 große	 Parkplatzfläche	 nebst	 Straßenbegleitgrün	 (Gir-
mesgath)	des	Flurstücks	Gemarkung	Krefeld,	Flur	20,	Nummer	
773.	 Die	 Verkehrsfläche	 ist	 Bestandteil	 der	 Außenanlage	 des	
denkmalgeschützten Ensembles „Stadthaus“ und soll im Zuge 
des	Verkaufs	und	der	anschließenden	Sanierung	des	Gebäudes	
einer	späteren	Nutzung	zugeschlagen	werden.	Auf	dem	direkt	
angrenzendem	Parkplatz	Girmesgath	stehen	der	Öffentlichkeit	
weiterhin	über	450	Parkplätze	zur	Verfügung.	

Gemäß	§	7	Abs.	1	StrWG	NRW	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	23.	September	1995	(GV.	NRW.	1995,	S.	1028),	in	der	
derzeit	gültigen	Fassung,	wird	die	Einziehung	hiermit	öffentlich	
bekanntgemacht. 

Die	Bekanntgabe	der	Einziehung	gilt	einen	Tag	nach	Veröffentli-
chung	im	Krefelder	Amtsblatt	als	erfolgt.

Eine	Karte	mit	der	Darstellung	des	von	der	Einziehung	betrof-
fenen	Straßenabschnittes	kann	beim	Fachbereich	Vermessung,	
Kataster	und	Liegenschaften	der	Stadt	Krefeld,	Friedrichstraße	
25,	Zimmer	205,	während	der	Dienststunden

montags bis freitags vormittags  von 08.30 bis 12.30 Uhr
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags nachmittags von 14.00 bis 17.30 Uhr

eingesehen werden. 

Um	eine	vorherige	Terminvereinbarung	wird	gebeten.
Teil.:	02151/86-3846	oder	02151/86-3801;	
Mail:	fb62@krefeld.de

 
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe	 Klage	 beim	 Verwaltungsgericht	 Düsseldorf,	 Basti-
onstraße	39,	40213	Düsseldorf	erhoben	werden.
Die	Klage	ist	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	des	Urkundsbe-
amten	der	Geschäftsstelle	zu	erheben.

Die	Klage	kann	auch	durch	Übertragung	eines	elektronischen	
Dokumentes	an	die	elektronische	Poststelle	des	Gerichtes	er-
hoben	werden.	Das	elektronische	Dokument	muss	 für	die	Be-
arbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten	 elektronischen	 Signatur	 der	 verantwortenden	
Stelle versehen sein oder von der verantwortenden Person sig-
niert	und	auf	einem	sicheren	Übermittlungsweg	gemäß	§	55	a)	
Abs.	4	VwGO	eingereicht	werden.	Die	für	die	Übermittlung	und	
Bearbeitung	geeigneten	technischen	Rahmenbedingungen	be-
stimmen	sich	nach	näherer	Maßgabe	der	Verordnung	über	die	
technischen	Rahmenbedingungen	des	elektronischen	Rechts-
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verkehrs und über das besondere elektronische Behörden-
postfach	 (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung	 -	 ERVV)	
vom	24.11.2017	(BGBl.	I	S.	3803).	

Ab	 dem	 01.01.2022	 sind	 nach	 §	 55	 d)	 VwGO	 vorbereitende	
Schriftsätze	und	deren	Anlagen	sowie	schriftlich	einzureichen-
de	 Anträge	 und	 Erklärungen,	 die	 durch	 einen	 Rechtsanwalt,	
durch	eine	Behörde	oder	durch	eine	juristische	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	einschließlich	der	von	ihr	zur	Erfüllung	ihrer	
öffentlichen	 Aufgaben	 gebildeten	 Zusammenschlüsse	 einge-
reicht	 werden,	 als	 elektronisches	 Dokument	 zu	 übermitteln.	
Gleiches	 gilt	 für	 die	 nach	 der	 VwGO	 vertretungsberechtigten	
Personen,	 für	die	ein	sicherer	Übermittlungsweg	nach	§	55	a)	
Abs.	4	Nr.	2	VwGO	zur	Verfügung	steht.	 Ist	 eine	Übermittlung	
aus	 technischen	 Gründen	 nicht	möglich,	 bleibt	 die	 Übermitt-
lung	 nach	 Allgemeinen	 Vorschriften	 zulässig.	 Die	 vorüberge-
hende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unver-
züglich	danach	glaubhaft	zu	machen;	auf	Anforderung	 ist	 ein	
elektronisches	Dokument	nachzureichen.

Krefeld,	den	22.05.2023
Der	Oberbürgermeister
In	Vertretung
Marcus Beyer
Beigeordneter
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K R E F E L D E R  A M T S B L A T T

„Krefelder Amtsblatt“ 
Für	den	Inhalt	verantwortlich:	Der	Oberbürgermeister	der	Stadt	Krefeld,	Presse	und	Kommunikation,	Rathaus,	Tel.	86	14	02.	Das	Amtsblatt	wird	kostenlos	
abgegeben	und	ist	in	den	Rathäusern	Krefeld,	Fischeln,	Hüls	und	Uerdingen	einzusehen.	Das	Krefelder	Amtsblatt	stellen	wir	allen	Interessierten	jeweils	am	
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
das	Bezugsgeld	(einschl.	Porto)	jährlich	87,20	Euro.	Bestellung	an:	Stadt	Krefeld,	13	-	Presse	und	Kommunikation,	Von-der-Leyen-Platz	1,	47798	Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der	Notdienst	in	Krefeld	ist	unter	Telefon	
0	18	05	-	04	41	00	montags,	dienstags	und	don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von	14.00	Uhr	bis	7.00	Uhr	und	freitags	von	14.00	
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der	Zahnärztliche	Notdienst	ist	unter	Telefon		
0	18	05	-	98	67	00	zu	erreichen.	Sprechzeiten:	
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis	12.00	Uhr	und	von	18.00	bis	19.00	Uhr,	
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags	von	21.00	bis	22.00	Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der	tierärztliche	Dienst	ist	samstags	ab	12.00	Uhr	
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0	18	05-	66	05	55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

02.06. – 04.06.2023  
Hackbart Sanitär u. Heizungsbau
Inh.	 Josef	 Krouß	 e.	 K.,	 |	 Hülser	 Straße	 38-40	 |	
47798	Krefeld	|	22 8 85

08.06.2023  
Wirtz	u.	Winzen	GmbH	|	Alte	Linner	Straße	47,	
47798	Krefeld	|	71 47 59

09.06. – 11.06.2023  
Kamps	Gebr.	|	Dreikönigen	Straße	105,
47798	Krefeld	|	2 17 14

Der	Kommunale	Ordnungsdienst	ist	Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf	Krefelder	Straßen,	Wegen	und	Plätzen.	

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 7.30 bis 24 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00 
oder per E Mail 
unter KOD@krefeld.de

Außerhalb	dieser	Zeiten	kann	der	KOD	
über das ComCenter der Polizei unter der 
Rufnummer	0 21 51 / 63 40 informiert werden.


